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  Regierungsratsbeschluss 
  RRB Nr. 412 vom 5. Juli 2022 
 

Richtlinien Projektbeiträge Kultur 2023 – 2026 

1. Allgemeine Kriterien 
1.1. Bezug zum Kanton Thurgau 

Das Projekt wird im Kanton Thurgau realisiert, die Ausführenden wohnen im Kanton 
Thurgau oder haben einen engen Bezug zum Kanton Thurgau oder das Projekt hat ei-
nen inhaltlichen Bezug zum Kanton Thurgau. 

1.2. Termingerechte vollständige Eingabe 

– Die Projekteingabe erfolgt spätestens zwei Monate vor Projektstart. 

– Das Projektdossier enthält eine Projektbeschreibung, Angaben zu den Beteiligten, 
ein detailliertes Budget mit Angaben über die Honorare und Beiträge an Sozialver-
sicherungen für die am Projekt Beteiligten sowie einen Finanzierungsplan. 

– Es müssen Eigenleistungen und Leistungen Dritter (Gemeinde, Stiftungen, 
Sponsoren) ausgewiesen werden. 

2. Qualitative Kriterien 

– Die Projektbeteiligten verfügen über einen fachlichen und/oder künstlerischen 
Leistungsausweis. 

– Das Projekt ist qualitativ überzeugend. 

– Das Projekt zeichnet sich durch einen eigenständigen künstlerischen Ausdruck 
aus. 

– Das Projekt zeichnet sich durch künstlerisches Potenzial aus. 

3. Kulturpolitische Kriterien 

– Das Projekt findet überregionale Beachtung und ist von überregionaler Bedeutung. 

– Das Projekt stösst auf Resonanz beim Publikum, in Fachkreisen und in Medien. 

– Das Projekt stärkt das kulturelle Leben und damit die Standort- und Lebensqualität 
im Kanton. 

– Das Projekt fördert die Integration und die Verständigung zwischen Bevölkerungs-
gruppen, Generationen etc. 

– Veranstaltungen und Ausstellungen können unterstützt werden, sofern die 
Standortgemeinde oder der regionale Kulturpool einen angemessenen finanziellen 
Beitrag leistet. 
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4. Nicht unterstützt werden: 

– Projekte, die nicht öffentlich sind 

– Projekte, die politisch, religiös oder ausgrenzend sind 

– Projekte und Veranstaltungen, die gewinnorientiert sind oder ein hohes Potenzial 
für Eigenfinanzierung aufweisen 

– Projekte und Veranstaltungen, bei denen Aufwand und Ertrag in keinem sinnvollen 
Verhältnis stehen 

– Projekte, die im Rahmen von Ausbildungen realisiert werden (z. B. Maturaarbei-
ten, Diplomarbeiten, Masterarbeiten etc.) 

– Projekte von Schulen und Musikschulen sowie privaten Tanzschulen 

– Veranstaltungen mit Festcharakter (Unterhaltung mit Gastronomie) werden in der 
Regel nicht unterstützt, ausser sie werden im Auftrag oder im Interesse des Kan-
tons durchgeführt (z. B. Kantonale und Schweizerische Gesangs- und Musik-
feste). 

5. Zusätzliche Richtlinien: 
5.1. Infrastrukturbeiträge 

– Die Infrastruktur von Kulturveranstaltungsorten kann unterstützt werden bei Neu-
anschaffung von Licht- und Tonanlagen sowie Bühnentechnik. 

– Es können Beiträge an Umbauten oder Neubauten gesprochen werden, sofern es 
sich bei den entsprechenden Gebäuden um kulturell besonders bedeutsame Ver-
anstaltungsorte handelt oder um Bauten, die kulturell besonders bedeutsame Ob-
jekte beherbergen. 

5.2. Kulturvermittlung 

– Kulturvermittlungsprojekte in allen Sparten können unterstützt werden. Vo-
raussetzung für die Unterstützung sind ausgewiesene Fachkenntnisse der Vermit-
telnden und die Förderung der eigenständigen Auseinandersetzung der Teilneh-
menden mit dem professionellen Kunstschaffen. 

– Schulklassen können für den Besuch von kulturellen Angeboten mit pädagogi-
schem Begleitprogramm oder themenspezifischer Führung sowie von Konzerten, 
Tanz- und Theateraufführungen professioneller Ensembles unterstützt werden. 
Weitere Informationen finden Sie im Merkblatt für Schulklassen. 
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– Auftritte an Schulen von professionellen Künstlerinnen und Künstlern bzw. En-
sembles können unterstützt werden, sofern die Auseinandersetzung mit dem pro-
fessionellen Kunstschaffen im Zentrum steht. Weitere Informationen finden Sie im 
Merkblatt für Schulklassen. 

5.3. Musik 

– Konzertreihen und Festivals von überregionaler Bedeutung können unterstützt 
werden. 

– Aufführungen und Projekte im Kanton Thurgau ohne zeitgenössischen Bezug kön-
nen mit einem Beitrag an die Aufführungs- bzw. Produktionskosten unterstützt 
werden. Projekte mit zeitgenössischer Musik werden von der Kulturstiftung des 
Kantons Thurgau gefördert. 

– Überregionale Jugendmusik- und Jugendsinglager unter professioneller musikali-
scher Leitung können mit Fr. 200 pro Teilnehmerin oder Teilnehmer aus dem 
Thurgau unterstützt werden, gesamtschweizerische Jugendmusik- und Jugend-
singlager bis maximal Fr. 300 pro Teilnehmerin oder Teilnehmer aus dem Thur-
gau. Voraussetzung ist, dass die Ergebnisse des Lagers in öffentlichen Aufführun-
gen präsentiert werden. 

– Audio- und Videoproduktionen können unterstützt werden. Im Bereich Klassik kön-
nen nur professionelle Musikerinnen und Musiker oder Laienensembles unter pro-
fessioneller Leitung unterstützt werden, in anderen Sparten müssen vorwiegend 
Eigenkompositionen eingespielt werden. 

– Nachwuchswettbewerbe und -veranstaltungen sowie Teilnahmen an renommier-
ten internationalen Musik- und Gesangswettbewerben können unterstützt werden. 

– Projekte von Chören und Formationen mit überregionaler Bedeutung können un-
terstützt werden, sofern sich die Gemeinden ebenfalls mit einem finanziellen Bei-
trag beteiligen. 

– Auftragswerke und Uraufführungen der Volks- und Blasmusik von Thurgauer Kom-
ponistinnen und Komponisten können unterstützt werden. 

– Die Neuuniformierung eines Musikvereins oder einer Musikgesellschaft kann mit 
Fr. 200 pro Aktivmitglied unterstützt werden. Teiluniformierungen werden nicht un-
terstützt. 

– An die Neuinstrumentierung eines Musikvereins oder einer Musikgesellschaft kön-
nen 20 Prozent der Gesamtsumme aufgrund einer Verkaufsofferte gewährt wer-
den, wenn der Gesamtpreis mindestens Fr. 25'000 beträgt. 

– Jodelchöre können mit Fr. 300 pro Thurgauer Tracht, die neu angeschafft werden 
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muss, unterstützt werden. 

– Anschaffungen oder Erneuerungen von Vereinsfahnen werden nicht unterstützt. 

5.4. Theater, Musiktheater, Kleinkunst 

– Gastspiele und Tourneen im Kanton Thurgau von Theaterschaffenden und En-
sembles können unterstützt werden. 

– Veranstaltungsreihen und Festivals von überregionaler Bedeutung können unter-

stützt werden. 

– Theater- und Musiktheaterproduktionen von Laienensembles unter professioneller 
Leitung und von überregionaler Bedeutung können unterstützt werden. 

– Theater- und Musiktheaterprojekte von Schulklassen und Musikschulen werden 
nicht unterstützt, sondern sind Sache der betreffenden Schulgemeinde oder 
Schule. 

5.5. Tanz, Performance 

– Gastspiele und Tourneen im Kanton Thurgau von Tanzschaffenden und Ensem-
bles können unterstützt werden. 

– Veranstaltungsreihen und Festivals von überregionaler Bedeutung können unter-
stützt werden. 

– Tanz- und Performanceproduktionen von Laienensembles können unterstützt wer-
den, sofern sie unter professioneller Leitung erarbeitet werden, eine überregionale 
Bedeutung haben und sich die Gemeinden ebenfalls mit einem angemessenen fi-
nanziellen Beitrag beteiligen. 

– Volkstanzgruppen können mit Fr. 300 pro Thurgauer Tracht, die neu angeschafft 
werden muss, unterstützt werden. 

5.6. Visuelle Kunst 

– Kunstausstellungen und -projekte von überregionaler Bedeutung im nicht-zeitge-
nössischen Bereich können unterstützt werden. Kunstausstellungen im zeitgenös-
sischen Bereich können von der Kulturstiftung des Kantons Thurgau unterstützt 
werden. 

– Publikationen einzelner Kunstschaffender können unterstützt werden, wenn die 
Publikation im Zusammenhang mit einer Ausstellung steht oder der Vertrieb durch 
die Einbindung in ein Verlagsprogramm gewährleistet ist. 
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– Private Galerien oder kommerzielle Organisationen werden nicht unterstützt. 

– Die Sicherung von Beständen von Kunstschaffenden kann unterstützt werden, 
wenn deren Erhalt für den Kantone Thurgau von Bedeutung ist. 

5.7. Literatur 

– Für literarische Publikationen können Druckkostenbeiträge gewährt werden, so-
fern sie in einem professionellen Verlag erscheinen, welcher sich um ein entspre-

chendes Lektorat und einen Vertrieb kümmert sowie ein verlegerisches und finan-
zielles Risiko übernimmt. Publikationen von Zuschuss-, Zahl- oder Eigenverlagen 
werden grundsätzlich nicht unterstützt. Gesuche sind durch den Verlag einzu-
reichen und enthalten das vollständige und lektorierte Manuskript sowie eine Ver-
lagskalkulation. 

– Neuauflagen können unterstützt werden, wenn sie eine inhaltliche Erweiterung 
oder Aktualisierung beinhalten. 

– Öffentliche Lesungen sowie Literaturfestivals können unterstützt werden, sofern 
sie nicht in die Zuständigkeit der Gemeinde bzw. des regionalen Kulturpools fallen. 

–  Die Richtlinien zu historischen und wissenschaftlichen Publikationen sind in den 
Richtlinien für Projektbeiträge Wissenschaft; die Richtlinien zu Kunstpublikationen 
im Abschnitt Visuelle Kunst festgehalten. 

5.8. Film 

– Es können Beiträge gewährt werden an die Drehbuchentwicklung und die Herstel-
lung von Spiel-, Dokumentar-, Kurz- und Animationsfilmen. Ein Gesuch enthält 
analog zum Gesuch an das Bundesamt für Kultur folgende Angaben: 

– Inhaltsangabe: Exposé, bei Spielfilmen Drehbuch 

– Anmerkungen zur Gestaltung und filmischen Umsetzung 

– Technische Angaben (Format, Dauer) 

– Detailliertes Budget mit Finanzierungsplan (Auflistung der Anfragen und Zu-
sagen) 

– Bio- bzw. Filmografien der wichtigsten Beteiligten 

– Bei Spielfilmen auch Besetzungsliste mit Angabe der definitiven Zusagen 

– Zeitplan bis zur Fertigstellung 

– Auswertungskonzept für öffentliche Vorführungen und Festivals, Koprodukti-
onen mit Fernsehanstalten etc. 
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– Nicht-kommerzielle, regionale Kinos, Filmclubs und Festivals können für kuratierte 
Filmreihen oder Veranstaltungen unterstützt werden, sofern diese von überregio-
naler Bedeutung sind. 

5.9. Sammlungen 

– Ausstellungen können unterstützt werden, wenn sich die Projekte in einen regio-
nalen Themenschwerpunkt einfügen oder wenn Themen von kantonaler Bedeu-
tung dargestellt werden in Ergänzung zu den kantonalen Museen. Voraussetzung 
ist die Gewährleistung wissenschaftlicher Arbeitsgrundlagen und die Einhaltung 
angemessener museologischer Standards betreffend Technik, Aufbewahrung, 
Präsentation und Vermittlung. 

– Die Anschaffung oder Restaurierung einzelner Objekte kann unterstützt werden, 
wenn die Objekte für den Kanton Thurgau von Bedeutung sind und sie sich kon-
zeptionell in bestehende Sammlungen einfügen oder diese sinnvoll ergänzen. Die 
Trägerschaft muss eine überzeugende konzeptionelle Ausrichtung, Professionali-
tät bei der Inventarisierung und Objektbewirtschaftung und Möglichkeiten der öf-
fentlichen Präsentation vorweisen. 

– Die Inventarisierung und Digitalisierung von Beständen kann unterstützt werden, 
sofern sie für den Kanton von Bedeutung sind oder bestehende Sammlungen des 
Kantons ergänzen. 


